
ABGEORDNETENHAUS VON BERLIN
_ WIS SENS CIIAFTLICIIER PARLAMENTSDMNST _ Berlin, den 23. April 20 1 8

Gutachten
zu einigen Rechtsfragen in Zusammenhang mit der gewerblichen

und nichtgewerblichen tage- und wochenweisen vermietung
von'Wohnraum über fnternetplattformen

(Teil tr - Fragen 2,Abis 7)

I. Auftrag

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin hat aufgrund einer entsprechenden Bitte
der Fraktion Die Linke den 'Wissenschaftlichen 

Parlamentsdienst mit der Erstellung eines
Gutachtens zu Fragen in Zusammenhang mit der gewerblichen und nichtgewerblichen tage-
und wochenweisen Vermietung von V/ohnraum über Internetplattformen beauftragl.

Folgende Fragen sind zu erörtem:

I. Inwieweit und auf welcher Rechtsgrundlage können Internetplattfurm-Firmen
(,,Airbnb", ,,wimdu" u.a.) verpflichtet werden, alle Angaben zum vermieter und der
vermieteten Wohnung den Behörden des Landes Berlin (Hauptuerwaltung und Bezir¡s-
timter) mitzuteilen, damít diese die rechtma/3ige Vermietung nach Zweckentfremdungs-
verbot-Ges etz kontrollieren konnen?

Lässt sich die in Amsterdam eingefi)hrte Meldepflicht in Berlin umsetzen oder welche
gesetzlichen oder untergesetzlÌchen Anderungen wären hierfi)r erforderlich?
(vgl. hierzu Teil I des Gutachtens)

2- Könnten die Interneþlattform-Firmen verpflichtet werden, Steuem und Abgaben, die die
Vermieter zu entrichten haben, zentral einzutreiben und an die Steuerbehörden des Lan-
des Berlin zentral abzuführen?

V/elche Regelungen müssten in Berlin eingeführt werden, um eine solche Verpflichtung
zu erwirken?
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Können die Intemeþlatfform-Firrren rechtlich verpflichtet werden, die City Tar< zenhal
von den Plattformnutzemetnntziehen und dem Land Berlin zu überweisen?
Wie ist die ab 1. Januar 2018 in Dortmurd geltende Regelung rechtlich zu bewerten?
Welche gesetzlichen oder untergesetzlichen Änderungen mfissten hierfür ggf. in Berlin
erfolgen?

3. Auf welcher Rechtsgrundlage konnten die Internetplatforrn-Fírmen von den Berliner
Behörden rechtlich dazu verpflichtet werden, Angebote von íhrer Ptatform löschen zu
müssen?

Wt¡rde diese Möglichkeit grundscitzlich eröfnet werden, sobald in Berlin eíne Regelung
eíngeführt würde, mit der eine Wohnung nur fi)r eine bestímmte Araahl von Tagen ver-
míetet werden darf (dislattiert wírd über 30 Tage pro Jahr als gesetzlich zulässige Ge-
samtdauer einer nvischeraeitigen Vermietung der Wohnung bnu. Teile der Wohnunþ?
Inwíeweít wtire etne solche Regelung rechtlich zuk)sstg?

Besteht fir die Plattformbetreibende-Firmen eíne Löschpflicht bei Angeboten, die nicht
gesetzlich zulassíg sind, da Vermieter die Gesamtdauer der gesetzlich zulässigen Ver-
mietung einer Wohnung überschrítten haben?

(vgl. híerzu Teil I des Gutachtens)

4. Inwieweit sind die Interneþlattform-Firmen verpflichtet, nw die Angebote aufzuneh-
men, die bei Vorliegen der typischen Eigenschaften eines Beherbergungsbetriebs auch
die Vorgaben der Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen @ehiebs-
Verordnung-BetrVO) zu ,,Abschnitt 2 Beherbergungsstätten" insbesondere hinsichtlich
Brandschutz und Ba¡rieref¡eiheit einhalten?

Welche gesetzlichen oder untergesetzlichen Regelungen müssten in Berlin eingeftihrt
werden, um eine solche Verpflichtung zu erwirken und wåiren diese rechtlich zulässig?

5. V/elche Verhåiltnismåißigkeitserfordernisse hätte der Gesetzgeber bei der Bestimmung
der Höhe von Zwangs- und Bußgeldern im Falle gesetzeswidriger Vermietungen grund-
sätzlich zu beachten?

6. Ab wan:r gelten vermieter als Berufsvermieter, die gewerblich handeln?
\Melche gesetzliche Regelung oder Rechtsauslegung definiert eine Grenzziehung und
karur die Definition landesgesetzlichbestimmt bzw. veråindert werden?
\Melche gewerbsmåißigen Pflichten entstehen aus der professionellen Vermietung?
Ab warur unterliegen private Vermieter dem Handelsrecht und was ergibt sich daraus?
Ab welchem Umsatz oder welcher ZøhI von Übernachtungen ist dies gewerbesteuer-
pflichtig?
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7. Entspricht es dem verfasswtgsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz, \¡¡enn gewerblich ge-

meldete Hotels, Hostels und Pensionen anr Abfütrung der Cþ Tær, der Steuem und So-

zialabgaben so'wie der Einhaltung von Brandschutz rHrd Hygiene verpflichtet sind und

Privatvermieter nicht in diesem Sinne behandelt werden?

II. Gutachten

Aufgrund des Umfangs des Gutachtenaufuags und des gegebenen inhaltlichen Zusammen-

hangs der einzelnen Fragen werden nach Absprache mit der fragestellenden Fraktion im
vorliegenden Teil II des Gutachtens die Fragen 2 sowie 4bis7 erörtert. In einem Teil I wu¡-
den die übrigen Fragen beantwortet.

l. Zu Frage I: Siehe Teil I des Gutachtens

2. ZuFrage 2:

2.1 Könnten die Interneþlattform-Firmen verpflichtet werden, Steuern und Abgaben,

die die Vermieter zu entrichten haben, zentral einzutreiben und an die Steuerbe-

hörden des Landes Berlin zer:frral abzuführen?

Welche Regelungen müssten in Berlin eingeftihrt werden, um eine solche Ver-
pflichtung zu erwirken?

Können die Interneþlattform-Firmen rechtlich verpflichtet werden, die City Tær

zentral von den Plattformnutzem eir:øt¡ziehen und dem Land Berlin zu äberwei-
sen?

Voranzustellen ist, dass die steuerrechtliche Betrachtung der kurzzeitigen Vermietung von
\Mohnungen an Feriengäste äber Internetplattformen von einer zweckentfremdungsrechtli-

chen Bewerhrng zu trennen ist. Die nachfolgenden Ausftihrungen nehmen die übernach-
tungssteuer und die Umsatzsteuer in den Blick. Einige Aspekfe der Gewerbesteuer werden
bei der Beantwortung der Frage 6 n2iher beleuchtet.
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a) Bestimmung eines Steuerentrichtungspflichtigen bei der City Tær

Die Betreibenden von Onlineplattformen könnten verpflichtet werden, die City Tax einzu-

ziehen rurd an die Finanzbehörden za zal:dLen, wenn sich dies aus einer steuerlichen Pflicht
ergibt oder eine solche Steuerpflicht den Platformbeheibenden auferlegt werden kann.

Die Übernachtungssteuer (City Tæ<) wird vom Land Berlin auf Grundlage des übernach-
tungssteuergesetzes çUnStO¡ 

I erhoben. Die Gesetzgebungskompetenz für die übemach-
tungssteuer als örtliche Aufivandssteuer liegt gem?iß Art. 105 Abs. 2a S. 1 GG2 beim Land
Berlin.3 Diese Steuer fìillt auf den Aufwand für entgeltliche Übemachtungen in Berlin in
einem Beherbergrrngsbetrieb an ($ 1 Abs. 1 S. 1 ÜnStG). Steuerlich relevant sind aus-

schließlich privat veranlasste Übernachtungen ($ 1 Abs. 3 S. 1 ÜnStG) von nicht mehr als

2lTagen($ 1 Abs.4 ÜnStG).

Eine Steuerschuld der Plattformbeheibenden, die sie zur Entrichtung der übernachtungs-

steuer an die Finanzbehörden verpflichten würde, ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Grund-

sätzliche Regelungen anm Steuerschuldverhåilûris enthåilt die Abgabenordnung (AO)4, die
gemåiß $ 1 Abs. 1 Nr. 1 AOAnwGs in der jeweils für Berlin geltenden Fassung Anwendung
findet. Wer Steuerschuldner oder Steuergläubiger einer Steuervergütung ist, können die ein-

zelnen Steuergesetze bestimmen ($ 43 S. 1 AO). In Steuergesetzen wird grundsätzlich dieje-

nige Person zum Steuerschuldner bestimmt, die den Tatbestand verwirklicht, an den das

Gesetz die Leistungspflicht knäpft (vgl. $ 33 AO). Abzustellen ist dabei auf dasjenige Steu-

ersubjekt, dem der Steuergegenstand kraft gesetzlicher Anordnung zugerechnet wird.6 Der
Steuerschuldner hat grundsätzlich die Steuer selbst zu entrichten, d.h. auf eigene Gefahr und
Kosten zuzú:ien.7

Bei der Übernachtungssteuer bzr¡¡. Beherbergungsabgabe wird es in der Rechtsprechung

nicht einheitlich gesehen, ob die Steuerschuld bei den Gästen oder den Beheibenden von

Gesetz über eine Übernachtungsteuer in Berlin v. 1,8.12.2013 (GVBI. S. g24), nùetzt
geåind. d. Gesetz v.02.02.2018 (cVBl. S. 160).
Grundgesetz für--die Bundesrepublik Deutschland v.23.05.1949 (BGBI. S. 1), zttletú
geänd. d. Art. I Ändc v.13.07.2017 (BcBl. 15.2347).
Vgl. zu Einzelheiten: Gesetzesbegrändung in Abghs. Drs. 1710951v.25.04.2013, S. 8f.
Abgabenorfu*g, i. d. F. d. Bekanntrnachung v. 01.10.2002 (BGBI. I S. 3966, ber. 2003
S. 61), anletztgeåtnd. d. Gesetz v.18.07.2017 (BGBI. IS.2745).
Gesetz über den Anwendungsbereich der Abgabenordnung (AoAnwG) i. d. F. v.
21.06.1977, (cvBl. s. 1394), geåind. d. Gesetz v. 28.11.1978 (cvBl. s. 22ds).
Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht,22. AtúL.20j,5, $ 6 Rn 19.
Vgl. Ratschow, in: Klein, Abgabenorfo*g, 13. Aufl. 2016,A0 $ 43 Rn 4.
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Beherbergungsbetrieben liegt.8 Die Satzungen sind unterschiedlich ausgestaltet urd unter-
liegen den jeweils geltenden landesgesetzlichen steuerrechtlichen Vorgaben.e Im Land Ber-
lin ist in $ 2 Abs. I ÜnStG der Beherbergungsbetieb als Steuerschuldner der übernach-
tungssteuer bestimmt.lo Einen Beherbergungsbetrieb unterhält, wer kurzfristige Beherber-
gungsmöglichkeiten zur Verfügrrng stellt ($ 1 Abs. 2 ÚnStG). Neben Hotels rurd Pensionen
sind unter anderem auch private Vermieteriruren und Vermieter von Ferienunterkünften ge-
gen Entgelt als Beherbergungsbetriebe i.S.d. $ 1 Abs. 2 ÜnStG anzusehen.tt Si. haben folg-
lich die Übernachtungssteuer als steuerschuldner selbst zu enhichten.

Das ÜnStG enthåilt keine gesetzliche Anordnung zur Steuerschuld der Beheibenden von
Onlineplattfonnen. Da die Dienstleistungen der Onlineplattfonnen, wie sie in den Beispielen
im Teil I des Gutachtens beschrieben sind, nach ihrem Geschäftsmodell im Wesentlichen in
der Kontakfvermittlung avischen Nutzerinnen und Nutzern, der Buchungs- rnd Zahlungs-
abwicklung auf elek¡tronischem 'Wege und insbesondere nicht in der Erbringung der Beher-
bergungsleistung liegen dürften, spricht dies auch gegen eine Verwirklichung des die Leis-
tungspflicht bestimmenden Tatbestandes des ÜnStG durch Plattformbetreibende.

Abweichend von dem Grundsatz, dass der Steuerschuldner die Steuer selbst nt zahlenhat,
kör¡ren die Steuergesetze auch bestimmen, ob ein Driuer die Steuer für Rechnung des Steu-
erschuldners zu enhichten hat ($ 43 S. 2 AO). Aufgabe des Steuerenhichtungsschuldners ist
es, die Steuer für Rechnung des Steuerschuldners einzubehalten und abzufüh¡en. 12 Mit der
Steuerentrichtungspflicht wird dem Dritten die damit verbundene Kostenlast, Leistungsge-
fiùr und regelm?ißig zusätzlich begründete Haftung entschädigungslos auferlegt, obwohl er
als Entrichtungspflichtiger die Steuer nicht selbst schuldet. Die Anordnung der Steuerent-
richtungspflicht wird dennoch verfassungsrechtlich grundsätzlich nicht beanstandet.l3

8 Ablehnend ftir Beherbergungsbetrieb: ovc Mänster, urteile 23.10.2013, 14 A 314113
bis 14 A3l7ll3; Bejahend für Beherbergungsbetrieb, wenn abwälzbar: OVG Schleswig,
Beschl. 15.02.2012, 4 MR 1./1,2,Vrt. v. 07.02.2013, 4 KN lll2; offengelassen BVerwõ,
Beschl. 20.08.201,4, 9 B 9.1,4.e In der Beherbergungsabgabensatzung der Stadt Dortmund v. 08.10.2014 i.V.m. Ände-
rungssatzung v. 23.11.2016 ist als Abgabenschuldner der Gast und als Steuerentrich-
tungspflichtiger der Betreiber des Beherbergungsbetriebs bestimmt (abrufbar bei der
Stadt Dortmund unter www.dortmund.de).r0 Die Steuer ist auf den Gast abwälzbar, vgl. $ 2 Abs. 2 und g 8 Abs. 1 ünStG; Gesetzes-
begrtindung inAbghs. Drs. 1710951v.25.04.2013, S. 11.rr Vg1- Leitfaden zum ÜnStG der Senatsverwaltung ftir Finanzen, Stand lB.07.ZOl7,Ziff. 3. 1 , Quelle: https://www.berlin.de/s en/ftnanzenlsteuern/informationen-fuer-

, 1 steuerzahler-/faq-steuem/artikel. 579 1 1 .php.

:: Seer, in: Tipkellang, Steuerrecht,22. Aufl.Z0lS, $ 6 Rn 7.rJ Koenig, in: Koenig 3. Aufl. 201,4, Ao $ 43 Rn 6; Ratschow, in: Klein, 13. Auft. 2016,
Ao $ 43 Rn 4;vgl. z- B. BVerfG Beschl. v.17.02.1977, I BvR 33176.
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Im Wortlaut des ÜnStG ist kein Steuerentrichtungspflichtiger bestimmt. Es stellt sich daher
die Frage, ob den in Rede stehenden Plattfonnbetreibenden eine Steuerentrichtungspflicht
i.S.d. $ 43 5.2 AO auferlegt werden kann. la Die Anordnung der Steuerenhichtungspflicht
setzt eine einfachgesetzliche Ausgestaltung des zuståindigen Normgesetzgebers voraus.ls Da
das ÜnStG ein Landesgesetz ist, kommt eine Regelung zur Steuerentrichtungspflicht im
ÜnstG durch den Landesgesetzgeber gnmdsätztich in Betracht.

Eine solche gesetzliche Anordnung erfordert einerseits, dass der Betreibende einer Online-
plattform als ,,Drítter" nicht selbst am Steuerschuldverhåiltnis beteiligt ist. Insbesondere ist
kein Dritter, \ryer die Steuer selbst schuldet oder wer als Verheter oder Erfüllungsgehilfe des

Schuldners leistet (vgl. $$ 33 Abs. 1, 48 und 78 A0).16 Da das ünStG den Onlineplanform-
betreibenden keine eigene Stellung im Steuerschuldverhåiltris zuweist, kommen sie als Drit-
te in Betracht, solange sie nicht selbst am Steuerschuldverh?iltnis beteiligt sind.

Bei der sog. Bettensteuer bav. Beherbergungsabgabe findet sich in der Rechtsprechung in
erster Linie eine Ausgestaltung, in der als Steuerschuldner der Gast und als Steuerentrich-
tungspflichtiger der Beherbergungsbetieb gesetzlich bestimmt wird.lT Soll der Beherber-
gungsbehieb zum Steuerentrichtungspflichtigen bestimmt werden, setzt dies voraus, dass

der Beherbergungsbetrieb als Dritter dennoch eine gewisse Nåihe zum Steuergegenstand und
zum Steuerschuldner aufueist. Nach Auffassung in der Rechtsprechung muss die Anord-
nung der Steuerentrichtungspflicht auf Grund der aus ihr entspringenden Steuerpflichen
gerechtfertigt sein. Dabei müsse die Beziehung des Steuerentrichtungspflichtigen zum Steu-
ergegenstand und Steuerschuldner nicht eine die Steuerschuldnerschaft rechtfertigende
Dichte aufiveisen, sondern lediglich die Zumutbarkeit der aus der Steue¡entrichtungspflicht
entspringenden Steuerpflichten begründen.l8 Bei dem Beherbergungsbetreibenden wird an-
genommen, dass er in ausreichenden rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen anm
Steuergegenstand und zum Steuertatbestand steht, darnit ihm die Steuerentrichtungspflicht
auferlegt werden kann. Dies wird damit begründet, dass ein Beherbergungsbeheibender dem
Gast erst die Möglichkeit gibt, den Steuertatbestand zu verwirklichen, indem er die entgelt-
liche Übemachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellt, sodass hierfür der zu besteuernde
Aufuand, demnach die Entgeltleistung, entstehen kar¡r. Zudem bestimme der Beherber-
gungsbeheibende die Höhe des Entgeltes der Übernachtung.le Hingegen sei nicht erforder-

Vgl. Koenig, in: Koenig, a.a.O., $ 4S Rn 4; Klein, in: Klein, a.a.O. $ 4S Rn 3.
YgL z- B. vG Aachen 27.04.201,7,4K912/t4 : BeckRS zo1,7, rlzg55 Rn 74.
Vgl. OVG Münster, 23.1,0.2013,14 A316/13 = BeckRS 2013,57374.
vG Aachen, a.a.o., BeckRS 2017,112855, Rn 116 mit verweis auf ovc Münster,
a.a.O., BeckRS 2013, 5737 4.
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Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) v. 31.01.2014 (BStBt. I S. 290) enthåilt
zu $ 43 AO keine Ausführungen.
Zu den Anforderungen der Bestimmung i.S.d. $ 43 5.2 AO in der kommunalen Satzung:
VG Aachen, 27 .04.2017, 4 K 19 1,21 1 4 : BeckRS ZOl7, I 1 2855 Rn 75ff.



lich, dass dem Steuerentuichtungsschuldner die Verwirklichung des gesamten Steuertatbe-
standes zugerechnet werden kann, insbesondere der private Zweck der ûbemachtung des

Gastes.2o

Überkägt man die oben dargestellten Maßgaben zur Anordnung einer Steuerentrichtungs-
pflicht auf Beteibende von Onlineplattformen, bestehen keine grundsätzlichen Bedenken
gegen eine Anordnung der Steuerentrichtungspflicht i.S.d. $ 43 S. 2 AO im ünStG, welches
bereits den Steuerschuldner der Übernachtungssteuer bestimmt. Zielú, man die Rechtspre-
chung zum Beherbergungsbetieb als Steuerentrichtungspflichtigen heran, köruren Betei-
bende von Onlineplatfforme¡ eine vergleichbare N¿ihe zum Steuerschuldner und zum Steu-
ergegenstand aufueisen. Denn tiber die Ontineptattform wird dem Beherbergungsbetrieb als
Steuerschuldner die Möglictrkeit gegeben, einer Vielzahl von potentiellen Feriengästen
kurzfristige Beherbergungsmöglichkeiten gegen Entgelt äber das lnternet anzubieten. Auf
Grund der im GeschÈiftsmodell als Leistung vorgesehenen Durchfühnurg des Buchungsvor-
gangs und der Abwicklung des Zatrlungsvorgangs auf elekhonischem'Weg, wofür die Onli
neplattform eine Servicegebtihr erhebt, liegt es nahe, dass die Betreibenden von Onlineplatt-
formen auch die steuerlich relevanten Tatsachen hinreichend ermitteln können. Zwar ent-
steht die Steuer frähestens mit Beginn der Beherbergungsleistung, die vom Beherbergungs-
betrieb erbracht wird. Andererseits entsteht die Steuer jedenfalls mit Zahlung des Entgelts
für die Beherbergungsleistung (vgl. $ 6 Abs. 1 ÜnStG), sodass die Abwicklung des Bu-
chungs- und Zahlungsvorgangs über die Onlineplattform dennoch eine Beziehung zur Ent-
stehung der Steuer aufr¡reist. Umgekehrt kann die Ferienunterkunft über die Onlineplattform
regelmåißig auch storniert werden, sodass die Übernachtungsmöglichkeit infolge dessen

nicht bereitgestellt werden wärde. In diesem Fall würde auch die Steuer nicht entstehen. Auf
die tatsächliche Inanspruchnahme der Beherbergungsleistung vor Ort im Beherbergrurgsbe-

trieb kommt es ftir den Steuertatbestand nicht an (g 1 Abs. 1 S. 2 ÜnStG), sodass diesbezüg-
lich ein steuerschuldrechtliches N?iheverhältnis nicht zu fordern ist.

Ob eine Übernachtung i.S.d. $ 1 Abs. 3 ÜnStG beruflich oder privat veranlasst ist, ist ftir die
Rechtfertigung der Steuerenkichtungspflicht ebenfalts nicht relevant. Nur eine glaubhaft
gemachte Erklåirung des Gastes ftihrt zu einer Steuerbefreiung auf Grund von beruflichen
Aufivendungen ($ I Abs. 3 ÜnStG). Auch der Beherbergungsbetrieb haftet nicht für falsche
Angaben des Gastes (vgl. $ 2 Abs. 2 ÜnStG), obwohl er die Steueranmeldung abzugeben hat
($ 7 ÛnStG). Wenn vom Steuerschuldner eine Zurechnr¡ttg des privaten Zwecks der über-
nachhrng gesetzlich nicht verlangt wird, so muss dies erst recht ftir den Steuerentrichtungs-
schuldner gelten, bei dem gem?iß der oben dargestellten Rechtsprechung eine geringere Nä-
he zum Steuergegenstand ausreicht als bei dem Steuerschuldner selbst. Die übernachtungs-
preise bestimmt zwar grundsätzlich der Beherbergungsbetrieb. Der Buchungsvorgang über

20 ovc'weimar 23.05.20t7.4 N I l4/i,3 =BeckRS zol7,l2ggzzRn 41ff.
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die Onlineplattform dtirfte dennoch hinreichend Erkennùrisse für die Bemessungsgrundlage

bieten, nËimlich den im Zuge der Buchung angezeigten Übemachtungspreis, an dessen Höhe
sich der Steuersatz prozentual bemisst ($$ 4, 5 ÜnStG). Auf andere Nebenleistungen bzw.
den Konsumaufivand, den der Gast ggf. bei dem Beherbergungsbetrieb vor Ort in Anspruch
nimmt, kommt es für die Bemessungsgrundlage nicht an (vgl. $ 4 Abs. I ünstG).

Ftir die erforderliche N?ihe der Betreibenden von Onlineplattformen zum Steuerschuldner
und zum Steuergegenstand spricht auch, dass die Finanzbehörden gegen die Plattformbehei-
benden im Hinblick auf die sog. Bettensteuer Auskunftspflichten gemåiß g 93 Abs. I AO
geltend machen können, auch wenn es sich bei ihnen um andere Personen und nicht um Be-
teiligte i.S.d. AO handelt.2t Gem?iß $ 93 Abs. 1 S. 3 AO sollen andere Personen als die Be-
teiligten erst dann zur Auskunft angehalten werden, \¡/enn die Sachverhaltsaufklåirung durch
die Beteiligten nicht zlmZiel führt oder keinen Erfolg verspricht. Lassen sich einem Onli-
ne-Portal weder der vollståindige Name eines Beherbergungsbeheibenden noch seine

Adressdaten entnehmen, dient nach Auffassung des Verwaltr¡ngsgerichts (VG) Freiburg ein
an den Portalbetreiber gerichtetes Auskunftsersuchen zur Ûbernachtungssteuer gerade der
Identifizierung des Beherbergungsbetreibers - in dem Fall als Steuerschuldner - sodass ein
Fall des $ 93 Abs. I S. 3 AO vorliegt.22'Wenn die Plattformbetreibenden eine Möglichkeit
zru Aufklåirung des steuerlich relevanten Sachverhalts haben, spricht dies auch für eine Nåihe

zum Steuerschuldner und Steuergegenstand.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass dem Land Berlin grundsâtzlich die Möglichkeit eröffnet
ist, die Steuerentrichtungspflicht i.S.d. $ 43 S. 2 AO durch einfachgesetzliche Regelung im
Übernachtungssteuergesetz für die Betreibenden von Onlineplattformen zu bestimmen. Auf
Grundlage einer solchen Regelung hätten die Plattformbetreibenden die vom Beherber-
gungsbetrieb geschuldete Steuer auf dessen Rechnung einzubehalten und abzuführen.

Die Geltendmachung von steuerechtlichen Ansprüchen gegen Onlineplattformen, die als

mögliche Steuerentrichtungspflichtige bzw. Auskunftsverpflichtete im Ausland ansässig

sind, kann sich jedoch unter Umståinden als schwierig erweisen. Daher bleibt fraglich, ob der
Vollzug in der Præris hir¡reichend effizient wäre. Grundsätzlich kommt bei steuerlichen
Sachverhalten mit Auslandsberührung ein Vollzug im Wege der Rechts- und Amtshilfe ge-

m¿iß $ 117 AO in Behacht. Eine eingehende steuerrechtliche und völkerrechtliche präfirng

grenzüberschreitender Sachverhalte würde jedoch den Rahmen des vorliegenden Gutachten-
auffrags sprengen.

2t VG Freiburg, 05.04.2017, 4 K 3505/16 =BeckRS 2017, llZI6Z Rn 30f[ noch nicht
rechtskräftis.

zz Nach VG B"erlin muss der Beheibende der Onlineplattform jedoch auf die Daten zugrei-
fen können: VG Berlin,20.07.2017 , 6 L 162.17 : juris nn 5: mit Verweis auf VG Èrei-
burg, 05.04.2017, 4 K350511,6.
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b) Anordnung einer Gesamtgläubigerschaft bei der City Tær

Die Abgabenordnung defrniert in $ 44 AO die steuerrechtliche Gesamtschuld bei Zahlungs-
pflichten. Personen, die nebeneinander dieselbe Leistung aus dem Steuerschuldverhåilüris

schulden oder für sie haften oder die ansaûrmen zu einer Steuer zu veranlagen sind, sind
Gesamtschuldner ($ 44 Abs. I S. 1 AO). Soweit nicht anders bestimmt, schuldet jeder Ge-
samtschuldner die gesamte Leistung ($ 44 Abs. I S. 2 AO). In diesen Fåillen kann die Fi-
nanzbehörde im Rahmen des gebundenen Auswahlermessens entscheiden, wen sie in An-
spruch nehmen wi[.23 Neben einer Mehrheit von Steuerschuldnern oder Haftungsschuldnern

lässt r:nter anderem eine Mehrheit von Steuer- und Haftungsschuldner eine Gesamtschuld
entstehen.24

Nach $ 2 ÜnStG ist der Beherbergungsbehieb Steuerschuldner der ûbernachtr¡ngssteuer.

Eine daneben bestehende Hafrungsschuld einer anderen Person würde einen Haftungstatbe-

stand voraussetzen. Außerhalb der Abgabenordnung kommt ein Haftungstatbestand i.S.d.

$ 44 AO wtter anderem in Behacht, wenn ein Steuergesetz eine Steuerentichtungspflicht
($ 43 S. 2 AO) normiert, weil ein Steuerenhichtungspflichtiger für die einzubehaltenden und
abzuführenden Steuern haftet.2s Beispielsweise ist in der Beherbergungsabgabensatzung der
Stadt Dorhnund geregelt, dass der Steuerentrichtungspflichtige als Haftungsschuldner mit
dem Steuerschuldner ein Gesamtschuldner ist. Dies behifft jedoch die Konstellation, dass

der Gast als Steuerschuldner und der Beherbergungsbeheibende als Steuerentrichtungs-
pflichtiger bestimmt ist.26 Gem¿iß den obigen Ausführungen ist es jedoch auch ftir das Land
Berlin grundsätzlich denkbar, durch eine Regelung im ÜnStG den Plattformbetreibenden als

Steuerenhichtungspflichtigen zu bestimmen. Aufgrund der sich daraus ergebenden Haftung
kommt zugleich die Anordnung einer Gesamtschuld im ÜStG des Plattformbeheibenden mit
dem Beherbergungsbeheibenden als Steuerschuldner gemåiß $ 44 AO grundsätzlich in Be-
tracht.

c) Zum Umsatzsteuerrecht

Bei den gegen Entgelt angebotenen Wohnungen zur kurzfristigen Vermietung an Feriengäs-

te handelt es sich grundsätzlich um steuerbare Umsätze nach UStG.27 Gem¿iß $ I Abs. 1

Nr. 1 UStG unterliegen Umsätze der Umsatzsteuer, die infolge von Lieferungen oder sonsti-

:t. Ratschow, in: Klein, Abgabenordnung 13. Aufl. 2016 $ 44 Rn 1.

:". Tipke/Lang, Steuerrecht,22. Aufl. 2015, $ 6 Rn 58.

:: Tipke/Lang, a.a.O., $ 6 Rn 70.
¿o Vgl. Beherbergungsabgabensatzung v. 08.10.2014, $ 5, Änderung v.23.ll,20l6,Art. I

$ 7 Abs. 1 und 5, a.a.O.¿t Umsatzsteuergesetz, i.d.F.d. Bekanntmachr.rng v.21.02.2005 (BGBI. I S. 386), n:¡etzt
geåind. d. Gesetz v. 18.07.2017 (BcBl. 15.2745).
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gen Leistungen gemacht werden, die ein Untemehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen

seines Untenrehmens ausführt. Die Umsåitze von Untemehmem aus Vermietung von Wohn-
und Schlaûäumen zur ktrzfristigen Beherbergung von Fremden sind davon erfasst (vgt. $  
Nr. 12 S. 2 UStG). Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts2s ist, wer eine gewerbli-

che oder berufliche Tätigkeit selbstståindig ausübt ($ 2 Abs. I S. 1 UStG). Gewerblich oder

beruflich ist grundsätzlich jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ($ 2
Abs. I S. 3 HS I UStG). Unter welcher Rechtsform ein Unternehmer auffritt, ist unerheb-

lich. Auch natürliche Personen köruren Unternehmer und damit Steuerschuldner sein.2e

SteuerschuldneristindenFåillendes$1Abs. lNr. lUStGgemåißg13aAbs. 1Nr. IUStG
der Unternehmer, der die Lieferungen oder sonstigen Leistungen ausführt. 'Wer 

als Leisten-

der anzusehen ist, ergibt sich in der Regel aus dem zu Grunde liegenden Umsatzgeschåift,

hier der kurzfristigen Beherbergtmg.3o Maßgeblich ist, wer die Lieferungen oder sonstigen

Leistungen im eigenen Namen ausführt bzrv. ausführen lässt.3l Abzustellen ist auf das Auf-
treten im Außenverhåiltnis.32 Die vertraglichen Einzelheiten und die genaue Ausgestaltung

der Vermietungen von Ferienwohnungen über die jeweiligen Onlineplattformen sind dem

WPD nicht bekannt, die Sachverhalte könnten daher unterschiedlich zu beurteilen sein. Ty-
pischerweise werdenjedoch die Ferienwohnungen auf den Onlineptattformen den Gästen im
Namen der Vermietenden angeboten. Diese führen auch die Beherbergungsleistungen re-
gelmáßig im eigenen Namen aus. Kollaborative Onlineplattformen, die lediglich die Mög-
lichkeit der Kommunikation, Buchr:ng und Abwicklung der Bezahlung auf elekhonischem
'Weg anbieten, nicht jedoch die Beherbergung leisten,33 sind nach den obigen Maßgaben

nicht als Steuerschuldner bezüglich der Umsätze aus Beherbergungsleistungen anzusehen.

Derur bei solchen Geschäftsmodellen dürften die Onlineplattformen in die Ausführung der
eigentlichen Beherbergungsleistung regelmäßig nicht eingebunden sein. Es sind daher keine
Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Steuerschuld für die Umsätze aus Beherbergungs-

leistungen bei den Beheibenden von onlineptattformen liegen könnte.

Die zur Übernachtungssteuer aufgezeigten Ansätze, speziell die Onlineplattformen zur Ent-
richtung und Abftihrung von Steuem aus der kurzfristigen Vermietung von Wohnungen ge-

setzlich zu verpflichten, sind auf die Umsatzsteuer nicht überhagbar. Z:um einen sind Rege-

lungen zu Steuerpflichten im Umsatzsteuerrecht druch das UStG und die auf Grund gesetz-

28 Korn, in: Burfes, 16. Aufl. 2Ol7,UStG $ 2 Rn 8: auf einen Betrieb i.S.d. Einkommen-
steuerrechts (2. B. Gewerbebetrieb) kommt es nicht an.

:: Leonard, in: Èurf es, 16. Aufl. z\li,UStG g l3a Rn 4.ru Daher ist die Kommissionsregelung in $ 3 Abs. 1la UStG nicht einschlägig, weil dort
die sonstige Leistung über ein Telekommunikationsnetz, eine Schnittstelle o¿er ein por-
tal erbracht werden muss (2. B. Nutzung von Onlinespielen).

:l Zum ,,Leistenden": Engfiùh, in: Tipkellang, a.a.O., ç tZ n , t tl.
:: Kom, in: Bunjes, 16. Àufl. Zßtl,UbtA $ 2 R" 36.rr siehe hierzu die in Teil I des Gutachtens geschilderten Beispiele.
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licher Ennächtigrrng erlassene Du¡chführungsverordnung (UStDV)34 dr¡rch das Bundesrecht

geregelt. Die Gesetzgebrlrgskompetenz liegt gemäß Art. 105 Abs. 2 GG beim Br¡rd.35 Zum

anderen ist das materielle Umsatzsteuerrecht in besonderem Maße dr:rch das EU-Recht vor-
gegeben.36 Denn Art. 113 AEUV37 sieht vor, dass die Vorschriften über Umsatzsteuern, so-

weit notwendig, zu harmonisieren sind. Der Art. 291 Abs. I AEUV schreibt zudem vor, dass

der nationale Gesetzgeber ztn richtlinienkonformen Ausgestaltung des nationalen Umsatz-

steuerrechts verpflichtet ist. Die Harmonisierung ist in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie

(I\4wStSystRL) 38 sowie in der unmittelbar geltenden Mehrwertsteuer-Druchführungs-

verordnung (IrdwSt-VO)3egestaltet. Die MwStSystRL enthåilt unter anderem Vorgaben für
die Mitgliedstaaten zur Regelung von Steuerpflichten, mitunter zru Steuerschuld (vgl.

fut. 193 ff MwStSystRL). Entsprechend sind die Regelungs- und Anwendungsspielr?iume

auf nationaler Ebene vorgeprägt.

Aktuelle Entwickh¡ngen gibt es im Bereich der Lieferleistungen. Auf nationaler Ebene

werden derzeit Vorschläge für gesetzliche Änderungen erarbeitet, die eine Haftung der Be-

treibenden von Online-Handelsplattformen für die Zatrlungspflichten der tiber die Plattform

verkaufenden Nutzerinnen und Nutzer vorsieht.ao Auch auf EU-Ebene ist ein Legislativ-

vorhaben vorgesehen, bei dem Online-Handelsplattformen (2.8. Amazon, Ebay) für die Er-

hebung der Mehrwertsteuer auf Fernverkäufe, die äber sie abgewickelt werden, haftbar ge-

macht werden sollen.al Die geplanten Gesetzesänderungen betreffen jedoch lediglich den

Bereich der Femverkäufe und damit der Lieferungen i.S.d. $ I Abs. 1 Nr. I UStG. Diese

34 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung i.d.F.d. Bekarurtmachung v.21.02.2005 (BGBI.
I S. 434), n;iletâ. geänd. d. ÄndVO v.12.07.2017 (BGBI. I S. 2360).

:'- Tipke/Lang, Steuerrecht,22. Atrf7.2015, g 17 Rn 4.r0 ZuBinzelheiten siehe: Tipkellang, Steuerrecht, a.a.O., $ 17 Rn 4 tr
37 Verhag über die Arbeitsweis. d"r Europäischen Unitn, i.d.F.d. Bekanntmachung v.

09.05.2008 (48L Nr. c 115 S. 47, AP.1.2010 Nr. c 83 s. 47, A81.2012 Nr. c 326 s.47,
481.2016 Nr. C 202 S. 47,ber. AB1. Nr. C 400 S. 1), zuletzt geand. d. Art. 2 ÄndBeschl.
201,21419/EU v. 11.07.2012 (ABI. Nr. L 204 S. 131).

38 Richtlinie 20O6lll2/EG des Èates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem (AB1.Nr. L 347 5.1, ber. AB1. 2007 Nr. L 335 S. 60 und AB1. 2017 Nr. L 336
S. 60), nj'etÅ.ge?ind. d. ÄndRL (EU)201,712455 v.05.12.2017 (ABt.Nr. L 348 S. 7)., Durchftihrungsverordnung (EU) Nr. 28212011 des Rates vom 15.03 .2011 zw Festlegung
von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006l1I2lEG über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (Neufassung), v. 15.03 .2011, (ABl.Nr. L 77 S. l), nsletû. geåind.
d. ÄndVO v.05.1,2.2017 (481. Nr. L 348 S. 32).

40 Pressemitteilung des Hessischen Ministeriumr ftir pitt*"en vom 19.05.12017, Quelle:
htþs ://fi nanzen.hes sen. de/presseþressemitteilung/bekaempfung-des-
ums atzsteuerb etrugs -im- zus ammenhang-mit- dem-internet.4t Pressemitteilung dãs EuropÈiischen Ratãs ß4/17 vom 05.12 .2017,euelle:
http://www.consilium.europa.er.r/deþress/press-releases 12017 /12/05/vat-on-electronic-
contmerce-new-rules-adopted/; _Vgl. Erwägungsgrund 7 der Richtlinie (EU) 201712455
des Rates vom 05.12.2017 zur Änderung der Richtllrrrie 20061112lB3 und der Richtlinie
2009 I t3zlBc (481. L 3 48 v. 29.12.201 7, S. 7 -22).
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sollen vor allem der Entwicklung Rechnung tragen, dass Unternehmen insbesondere aus

Staaten außerhalb der Europåiischen Union auf Onlineplattformen vermehrt hohe Umsätze
erzielen, ohne diese ordnungsgemäiß zu versteuern. Hingegen sind Reformbestrebungen im
Hinblick auf den Bereich der sonstigen Leistungen, welche im Inland erbrachte Beherber-
gurgsleistungen erfassen würden, bislang nicht ersichtlich.

Zu bedenken ist schließlich, dass in der Pranis viele Vermietende von privaten Ferienunter-
künften unter die Kleinunternehmerregelung gemäß $ 19 Abs. 1 UStG fallen, wenn die da¡-
aus erzielten Einkünfte 17.500 € brutto und voraussichtlich 50.000 € im Folgejahr nicht
übersteigen.a2

2.2 Wie ist die ab 1. Januar 2018 in Dortmund geltende Regelung rechtlich zu bewerten?a3

Eine rechtliche Bewertung der in Dortmund laut Presseberichten getroffenen Vereinbarung
a¡rischen der Stadt Dortrnund und der Internetplattform Airbnb über die automatisierte
Einziehung von Beherbergungsabgaben ist nicht moglich, da die Vereinbarung nicht öffent-
lich zug?inglich ist r:nd dem WPD auch auf Anfrage nicht vorgelegt werden konnte. Ange-
sichts der unterschiedlichen landesgesetzlichen Regehlrgen zur sog. Bettensteuer ist zudem
zweifelhaft, ob dieser Einzelfall auf das Land Berlin äberhagbar ist.

2.3 \Melche gesetzlichen oder untergesetzlichen Änderungen müssten hierftir ggf. in Berlin
erfolgen?

Für eine Vereinbarung zwischen dem Land Berlin und dem Betreibenden einer Internetplatt-
form über die Einziehung der Übernachtungssteuer kommt grundsätzlich ein öffentlich-
rechtlicher Verhag in Behacht. Fär den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages
bietet das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht Regelungen in $ 1 Abs. I Bln VwVfGaa
i.V.m. $$ 54 ff. VwVfG.as

42 Einzelheiten: Kußmaul/Iiloster, in: DStR 2076,1280, Sharing Economy: Versteuerung
der privaten'Wohnraum(unter)vermietung im Zweilicht?+r Unter Verweis auf: https: llgermany.airbnbcitizen.com/de/airbnb.schliest-vereinbarung-
mit-der-stadt-dortmund-zur-automatisierten-einhebung-der-beherbergungsabgab. so,,,ù'"
htçs://www.heise.de/newsticker/meldung/Onlineplattform-Airbnb-und-Óortmund-
einigen-sich-ueber-Bettensteuer-3 87405 8.html.44 Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung v.21.04.2016 (GVBI. S. 21g).4s Verwaltungsverfàhrensgesetz i.d.F. Bekar¡rtmachimg v. 23.01.2003 (BGBI. I S. 102),
núetn geåind. d. Gesetz v. 18.07 .2017 (BGBI. I S.274S).
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Neben den verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorgaben sind zusätzlich die Besonderheiten

des Besteuerungsverfahrens zu beachten. Grundsåitztich spricht der \Mortlaut der Abgaben-

ordnung weder fiir noch gegen die Zulässigkeit eines öffentlich-rechtlichen Vertrages.a6 An
einigen Stellen wird der öf[entlich-rechtliche Verhag jedoch erw¿ihnt (vgl. $ 78 Nr. 3 AO
und $ 224a AO). Auf Grund des Gebots der Gesetzrnäßigkeit und Gleichmåißigkeit der Be-

steuerung (vgl. $ 85 AO) steht der Steueranspruch nicht zur Disposition der Finanzbehörden

und der Beteiligten. Steuerrechtsverhåilürisse sind vielmehr durch Verwaltungsakte m ge-

stalten. Verträge über den der Besteuenmg zu Grunde zu legenden Sachverhalt, das Steuer-

rechtsverhälüris und die Rechtsanwendung sind datrer grundsätzlich ausgeschlossen.aT Nach
diesen MafJgaben darf ein öffentlich-rechtlicher Verfag ein bestehendes Steuenechtsver-

h?iltris nicht berühren und von der Gesetzeslage nicht abweichen. Allerdings ist daraus nicht
zwingend zu schließen, dass der Abschluss öffentlich-rechtlicher Verhäge im Steueneclf
schlechthin unzulässig wäire. Vielmehr kommt es auf den Inhalt des öffentlich-rechtlichen

Verhages an.a8

Im Land Berlin wåiren neben den dargestellten Grundsätzen der Abgabenordnung insbeson-

dere die speziellen Vorgaben des Übernachtungssteuergesetzes zu berticksichtigen. Unter
Beachtung dessen verbleibt im Einzelfall möglicherweise Raum ftir eine Regelung, die bei-
spielsweise lediglich die Erfüllung des Steueranspruchs und nicht etwa sein Bestehen oder

den zu Crrunde legenden Sachverhalt betreffen würde. Für die Zulässigkeit dürfte auch spre-

chen, dass die Finanzbehörde bei Ansprüchen auf Geldleistung an der Person des Leistenden

in der Regel nicht interessiert ist. Gem¿iß $ 48 Abs. 1 AO köruren Leistungen gegenüber der

Finanzbehörde auch von Dritten bewirkt werden. Darüber hinaus können sich Dritte vertrag-

lich verpflichten, für diese Leistungen einzustehen ($ a8 Abs. 2 AO). Die Regelung in g 48

AO betifft ausschließlich ein schuldrechtliches Verhagsverhältnis gegenüber der Finanzbe-

hörde und lässt das daneben bestehende öffentlich-rechtliche Steuerrechtsverhält¡ris unbe-

rührt.4e

'Wenn sich der Inhalt einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung in den sehr engen gesetzlich

vorgegebenen steuerrechtlichen Grenzen bewegt, ist es nicht ausgeschlossen, dass ein öf-
fentlich-rechtlicher Verkag zr¡rischen dem Land Berlin und dem Beheibenden einer Online-
plattform im Einzelfall zulässig wËire.

o.lR"y,in: Tipkellang,22.Aufl.2015, $ 3 Rn 241, m.w.N. a.A.

i|"Vet. Vy'ünsch, in: Koenig, 3. Aufl. 2014 AO $ 35 Rn 12, $ 78 Rn 22fq m.w.N. Rspr.
'" Vgl. Hey, in: Tipke/Lang,22. Auf7.201,5, $ 3 Rn 241, mrt Verweis auf a.A. nach verbrei-

teter Auffassung, m.w.N.; $ 21 Rn 22ff mit Verweis auf ausdifferenzierte Rspr. zu sog.
tatsächlichen Verståindigungen.

ae Koenig, in: Koenig, g. Àufl. 2014 AO $ 48 Rn 6.
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3. Zu Frage 3: Siehe Teil I des Gutachtens

4. ZuFrage 4:

lnwieweit sind die Interneþlattform-Firmen verpflichtet, nur die Angebote aufzunehmen,
die bei Vorliegen der typischen Eigenschaften einer Beherbergungsbetriebs auch die
Vorgaben der Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen @ehiebs-
Verordnung-BetrVO) zu ,,Abschnitt 2 Beherbergungsståitten" insbesondere hinsichtlich
Brandschutz und Barrierefreiheit eintralten?

V/elche gesetzlichen oder untergesetzlichen Regelungen müssten in Berlin eingeführt
werden, um eine solche Verpflichtung zu erwirken und wåiren diese rechtlich zulässig?

Eine gesetzliche Verpflichtung für Beheibende von Onlineplattformen (etwa in Form von
Prüf- bzw. Konhollpflichten), nur die Angebote aufzunehmen, die auch die Vorgaben der
Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (Beh-VO)so für Beherbergungsstätten
erftillen (vgl. $$ 14 ff. Beh-VO), besteht nach geltender Rechtslage nicht. Zwar gehört das
Bauordnungsrecht zur Gesetzgebungskompetenz der L?inder.sl Die bestehenden Eingriffs-
instrumente der zuståindigen Behörden und die ordnungsrechtlichen V/ertungen sprechen
jedoch gegen die Zulässigkeit einer solchen gesetzlichen verpflichtung.

Die Umnutzung einer'Wohnung in eine Ferienwohnung ist eine baugenehmigungspflichtige
Nutzungs2inderung i.S.v. $ 59 Abs. 1 BauO Bln.52 Bei der Ferienwohnung handelt sich um
eine eigenståindige Nutzungsart im bauplanungsrechtlichen Sinn.53 Erfolgt eine Umnutzung
von Wohnungen oder Ferienwohnungen in eine Beherbergungsstätte mit mehr als l2Betten,
muss ftir diese Nutzungsåinderung ein Baugenehmigungsverfahren für Sonderbauten durch-
geführt werden ($$ 2 Abs. 4 Nr. 8, 64 BauO Bln). Des Weiteren ist der Anwendungsbereich
des Teils IV, Abschnitts 2 der Betr-VO eröfftret, der in $$ 14 ff. Betr-VO nãihere gebäude-
bezogene Anforderungen bestimmt. Eine Beherbergungsstätte i.S.d. $ 14 Betr-VO kann

50 
feloJdnung über den Betrieb von baulichen Anlagen @etriebs-Verordnung - BehVO) v.
10.10.2007 (cvBl. S. 516),nietú.geÈind. a. Än¿Vo v.17.03.2017 (cvBi s.27\,íer-
ordnet auf Grund des $ 84 Abs. 1 und 5 der Bauordnung für Beriin vom 29.09.2005
(GVBI. S. 495), die n¿Ietzt durch $ 9 des Gesetzes v. Ol.Oø.2007 (GVBI. S. 222) ge¿in-
dert worden ist.5r v$. Art.70 Abs. 1, Art. 74 Abs.1Nr. 1g GG; BVerfGE, Beschl. v.2g.10.1g75,2}vL
9/74 = NJW 7976,141; Sannwald, in: Schmidt-Bleibtrer/ Hofrnann/ Hopfaufl GG Art.
74, ll.Aufl. 2008, Rn 2l l.s2 
Pfl".t$yqg 11 Berlin v. 29.09.2005 (GVBL S. 495) , núetzt ge?ind. d. Gesetz v.09'04'2018 (GVBI. v. 19.04.2018, S. 205); OVG Berlin-Br-andenburg, Beschl.

Ê. 30.05.2016, 10 S 34/i,5 =NVwZ-RR 2016,650.rr Vgl. den seit 13.05.2017-geltenden $ 13a BauNVo, der mit Gesetz v.04.05.2017 (BGBI.I2!I],,S. 1057) eingeführt wurde; Vgl. zur alten Rechtslage z. B.: BVerwG 18.1d.2017,
4 CN 6.17 : ZfBR 2018, 158.
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auch bei Ferienwohnr.rngen vorliegen, \¡renn zusätzlich eine hotelmåißige gewerbliche Nut-
zulxg, etwa aufgrund hoteltypischer Serviceleistungensa sowie eine Anzahl von meh¡ als 12

Betten vorliegt. Dies hat den Hintergnmd, dass es sich um eine Nutzungsart handelt, die in
Kombination mit einer größeren Anzahl von Personen mit besonderen Gefahren verbunden

ist.5s

Die Bauaufsichtsbehörde überwacht die Einhalturg öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei

Tätigkeiten, die sich auf bauliche Anlagen beziehen (2.8. deren Nutzung), vgl. $$ 1 Abs. 1,

58 Abs. 1 S. 1 BauO Bln. Bei einem entsprechenden Verdacht auf eine nicht verfahrensfreie

Nutzungsåinderung ermittelt die zuståindige Bauaufsichtsbehörde die maßgeblichen Umst?in-

de. Hierfür kann sie auf Grundlage des $ 58 Abs. 1 S. 5 BauO Bln die erforderlichen Maß-

nahmen treffen, soweit nicht speziellere Eingrifßnormen greifen. Wird eine \Mohnung als

Ferienwohnung entgegen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften bzrv. ohne die erforderli-

che Baugenehmigungs6 genutzt, kann unter Umst?inden die Nutzung untersagt werden ($ 80

S. 2 BauO Bln). Auch bei einer nicht genehmigten Umnutzung als Beherbergr:ngsstätte mit
mehr als 12 Betten kommt eine Nutzungsuntersagung in Behacht.5T

Die Betreibenden von Onlineplattformen unterfallen jedoch nicht den baurechtlichen Vor-
gaben. Ihnen dtirfte ein hinreichender Bezug zu einer baulichen Anlage fehlen, sodass eine

Nutzungsuntersagung ($ 80 S. 2 BauO Bln) gegen sie nicht in Behacht kommt. Auch eine

auf $ 58 Abs. I S. 5 BauO Bln gestätzte Maßnahme gegen die Plattformbetreibenden, etwa

mit dem Inhalt eines Auswahlerfordernisses für Angebote unter Verifikation der baurechtli-

chen Zulässigkeit, dtirfte an einem konstruierbaren Bezug zur baulichen Anlage scheitern.5s

Gem?iß den mangels spezieller Bestimmungen anzuwendendense $$ 13, 14 ASOG Bln60 sind

ordnungsbehördliche Maßnahmen gegen diejenigen Personen oder Sachen zu richten, von

denen die Gefahr ausgeht. Die Gefahren, welchen mit bauordnungsrechtlichen Vorgaben

begegnet werden soll, dürften bei lebensnaher Betrachtung nicht schon unmiuelbar aus der

Vermitth:ng von Unterkänften über Onlineportale herrähen, sondern aus der eigentlichen

Vermietung dieser Unterktinfte. Ordnungsrechtlich verantwortlich i.S.d. $$ 13, 14 ASOG

s4 Vgl. Entscheidungshilfen der Obersten Bauaußicht (EHB) bis t2/2016, S. 20t abrufbar
unter: www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauaufsicht/download/ehblEHB2016.pdf.

t-:- Vgl. VG Berlin Beschl. 31.01.2012,19 LzgL.ll mit Verw. a. Abghs. Dr. 15/3926,5. 62.)o Vgl. zur formellen lllegalität OVG Berlin-Brandenburg, a.a.O., NVwZ-RR 2016,650,
651; VG Berlin, Beschl. 21.02.201,4,13L274113 m.w.N.: LKV 2014,185, 188f.rt EHB, a.a.O.,bist2l20l6, S.20f.

s8 Ingold, in: Die ,,Sharing Economy" der kurzzeitigen Unterkunftsvermietung als Heraus-
forderung für das Gewerbe-, Bau- und Ordnungsrecht, DöV 2016,595, 598f.

'.'^ Wilke, in: V/ilkelDagefbrde u.a., 6. Aufl. 2008, BauO Bln, $ 58 Rn 14 m.w.N.ou Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (All-
gemeines Sicherheits- wrd Ordnungsgesetz - ASOG Bln) i. d. F. v. 11.10.2006 (GVBI. S.
930),núetzt geänd. d. Gesetz v.02.02.2018 (GVBI. S. 160).
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Bln sind datrer in erster Linie die Vermieterinnen und Vermieter als Handl'ng s- bzvt. Zu-
standsstörer, die bauordnungsrechtlich ungenehmigte Ferienrurterkünfte vermieten.6l

lnsbesondere aufgrund ihrer Fur¡ktion als Muttþtikatoren kann bei plattformbetueibem eine
ordnungsrechtliche Zurechnung als Zweckveranlasser in Betracht kommen. Dies wird bei
Interneþlattformen ftir Ferienunterktinfte in der Literatur jedoch abgelehnt urd vor allem
damit begründet, dass die kurzfristige Vermietung von Ferienunterktinften über onlineplatt-
formen nicht schlechthin rechtwidrig bzrv. genehmigungsunfzihig ist, sondern regelmåißig
rechtskonform realisierbar ist, auch wenn im Einzelfall z. B. eine bauordnungsrechtliche
Nutzungs?indenmgsgenehmigung erforderlich ist.62 Eine Zwechnurg von Verstößen als
Zweckveranlasser würde hingegen voraussetzen, dass das Geschäftsmodell entweder subjek-
tiv zielgerichtet auf Rechtsverstöße der Nutzenden angelegt ist oder zumindest objektiv
zwangsläufig ein gesetzwidriges Verhalten der Nutzenden nach sich zieht. Gerade in den
EinzelfÌillen ausgeprägter Gewerblichkeit wtirde hingegen ein pauschaler ordnungsrechtli-
cher Durchgriff der voltumfìinglichen Risikoausdehnung auf die plattformbetreibenden
gleichkommen. Dies ist nach Auffassung der Literatur allenfalls verhåiltnismåißig, soweit es
sich um typischerweise regelmåißig und implizit vom Gesch?iftsmodell geduldete Verhal-
tensmuster handelt.63 Da sich auf Ontineplattformen für die Vermietung von Ferienunter-
künften auch legale Angebote finden können, liegt eine typischerweise eintetende Störung
danach nicht vor.6a

Im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verantwortlichkeit kommt schließlich die Inanspruch-
nahme der Plattformbetreibenden als sog. Nichtstörer allenfalls unter sehr engen Vorausset-
arngen in Behacht. Gemåiß $ 16 ASOG Bln ist eine gegenwÈirtige, erhebliche Gefahr erfor-
derlich, die ansonsten nicht rechtzeitig abgewehrt werden kann und ein Vorgehen gegen die
nach $$ 13f ASOG Bln Verantwortlichen zumindest nicht erfolgversprechend ist, was nach
Auffassung der Literatur bei Vermietungsplattformen allerdings fernliegend ist.65

:: So auch bei: VG Berlin, a.a.O., LKV 2014, 1g5, lggf.62 Schröder, in: Bau- und ordnungsrechtliche Fragen der kurzzeitigen 'Wo¡nraumvermie-
tung über Interneþrotale im Rahmen der Sharing Economy, GewArch 2015,392,396 f;V/indoffer, in: 'Wider die Zweckentfremdung -brdnungsrechtliche Grenzen der ,,Sha-

6? 
ring Econo{rV'lbgi lurzfristigen Vermierungãn, LKV z}le, 337, 342.

:'^ lngold, a.a.O., DOV 2016,595,602.
:: Schröder, a.a.a., GewArcÍl zOís, 3g2, 3g7.or Vgl. Schröder, a.a.O., GewArch 2015,392,396.
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5. ZuFrage 5:

Welche Verhåiltrism?ißigkeitserfordernisse häUe der Gesetzgeber bei der Bestimmung der

Höhe von Zwangs- und Bußgeldern im Falle gesetzeswidriger Vermietungen grundsätz-

lich zu beachen?

Das Verfahren für die im ZwVbG66 geregelten Ordnungswidrigkeiten (vgl. $ 7 ZwYbG)

richtet sich nach dem bundesreclflichen Ordnungswidrigkeitengesetz, $ 2 OWiG.67 Der ver-

fassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismåißigkeit wird aus dem Rechtsstaatsprinzip

(Art. 20 Abs. 3 GG) abgeleitet.6s Der Verh¿iltnismåißigkeitsgrundsatz findet im Ordnungs-

widrigkeitenrecht an verschiedenen Stellen seine Ausprägung. Im Folgenden werden einige

Beispiele aufgefütrt.

Bestimmungen zur Höhe der Geldbuße finden sich in $ 17 OWiG. Der Landesgesetzgeber

darf in den Ordnungswidrigkeitstatbeståinden kein von $ 17 Abs. 1 O$/iG (fünf Euro) ab-

weichendes, insbesondere höheres Mindestmaß festlegen, \¡ras unter anderem mit dem ver-

fassungsmåißigen Gebot der Verhälûrismåißigkeit begründet wfud.6e Hingegen kann ein von

$ 17 Abs. 1 OWiG abweichendes Höchstmaß (1.000 €) anderweitig gesetzlich geregelt wer-

den. Dies kommt insbesondere im wirtschaftlichen Bereich vor, wo besonders hohe Gewin-

ne erzielt werden köruren und die Personen oftmals vermögend sind.7o Denn der Regelrah-

men soll dafür ausreichen, dass Verstöße nicht rentabel sind bzw. sich nicht ,,lohnen".7l

Der Bußgeldrahmen bildet einen wesentlichen Anhaltspunkt für die Bemessung der Geldbu-

ße im Einzelfall. In $ 17 Abs. 3 und 4 OV/iG sind Grunds?itze ftir die konkrete Zumessung

innerhalb des vorgegebenen Rahmens aufgeftihrt.72 Das Höchstmaß ist für die denkbar

schwersten Fåille vorgesehen, bei denen kein Milderungsgrund vorhanden ist.73 Die Grund-

lage bilden die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit und der Vorwurf, der den Täter trifft
($ 17 Abs. 3 S. 1 OWiG). Diese Vorgaben füllt der (Landes)Gesetzgeber allerdings nicht

selbst aus. Denn die konlicete Bemessung der Geldbuße liegt grundsätzlich im pflichtgemä-

66 Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von'Wohnraum (Zweckentfremdungs-
verbot-Gese.tz) v. 29.tI.2013 (GVBI. S. 626), n¿letzl geåind. d. Gesetz v. 09.04.2018
(GVBI. v.19.04.2018, S. 211).o/ Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, i.d.F.d. Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBI. I
S. 602), nie¡n ge?ind. d. Gesetz v.27.08.2017 (BGBI. I S. 3295); vgl. Ausführungsvor-
schrift nxnZwYbG, 1. Änderung AV- ZwYb,ABl. v. 19.08.2016,5.2!32,2!41,
ziff.22.

68 
Jarass, in: JarasslPieroth, 13. Aufl. 2014, GG Art. 20 Rn 80.

6e Rebmann/RothÆIerrmann, OWiG, Stand Mar20l7, $ 17 Rn 5; Grat in: BeckOK O'WiG,
17. Edition, Stand 01.01.2018, $ 17 Rn 13.'tu 
Rebmann/RothÆIerrmann, OWiG, Stand }dat2}17, $ 17 Rn 4 mit Beispielen; Gürtler,
in: Göhler, 17. Aufl. 2017, OV/iG g 17 Rn 5.

:: Mitsch, in: Mitsch, in: Karlsruher Kommentar (KK-OV/iG), 5.Aufl.2018, $ 17 Rn 19f.

'? Im Rahmen der Regelbeträge zu berücksichtigen, 1. Anderung AV- ZwYb,Zitt.ZZ.e .73 Gürtler, in: Göhler, a.a.O., ÓWiG $ 17 Rn 25.
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ßen Ermessen der den Bußgeldbescheid erlassenden behördlichen Dienstkraft oder des

Tatrichters bzrv. der Takichterin, die sich ein umfassendes Bild von der Tat und dem Tåiter
oder der Täterin bilden.7a So bleiben die wirtschaftlichen Verhåiltnisse des Täters bei gering-
fügen Ordmlrgswidrigkeiten in der Regel unberücksichtigt (vet. $ 17 Abs. 3 S. 2 OWiG). In
den F?illen, in denen die Bedeutung der Tat und der Vorwurf gering sind und außer Verhält-
nis zur Anlasstat stehen, kann auch die wirtschaftliche Vorteilsabschöpfirng (vgl. $ 17

Abs.4 OWiG) unberticksichtigt bleiben.Ts Insofem findet der Verhältnism?ißigkeitsgrund-
satz auch bei der konkreten Bemessung der Geldbuße seine Ausprägung.

Bei der Anordnung und Durchführung von Zwangsmaßnatrmen ist der Grundsatz der Ver-
h?iltnismåißigkeit ebenfalls zu berücksichtigen. Danach muss die Maßna¡me zur Erreichung
des angestrebten Zwecks geeignet und erforderlich sein. Zudem darf der mit ihr verbundene
Eingriff nicht außer Verhåilüris zur Bedeutung der Sache und der Stärke des bestehenden
Tatverdachts stehen.76

6. ZuFrage 6:

6.1 Ab wam gelten vermieter als Berußvermieter, die gewerblich handeln?
'Welche gesetzliche Regehurg oder Rechtsauslegung definiert eine Gretuziehung und
kann die Definition landesgesetzlich bestimmt bzw. veråindert werden?

V/elche gewerbsmåißigen Pflichten entstehen aus der professionellen Vermietung?

Die Tätigkeit der Vermietenden von Wohnungen an Feriengäste wird nachfolgend aus Sicht
des Gewerberechts beleuchtet. Als Teil des Rechts der Wirtschaft unterliegt das Gewerbe-
recht der konkurrierenden Gesetzgebung gemåiß Art.74 Abs. 1 Nr. l l GG.77 Der Grundsatz
der Gewerbefreiheit ist in $ 1 GewO wiedergeben und wird als Teilbereich der verfassungs-
rechtlichen vorgabe der Berufsfreiheit in Art.12 Abs. I GG verstanden.Ts

Im Gewerberecht werden die Begriffe ,,beruflich" und,,gewerblich" nicht gleichgesetzt ver-
standen. Die GewerbeordnungTe (GewO¡ als zentrales bundesgesetzliches Regelungswerk
verwendet in $ I GewO den Begriff des Gewerbes. Der Anwendungsbereich der GewO ist
in $ 6 GewO festgelegt. Bei den in $ 6 GewO vom Anwendungsbereich der GewO ausge-

74 Mitsch, KK-owic,a.a.o.,$ 17 Rn 30; sackreuther, in: BeckoK owic, a.a.o., $ 17
Rn 26 f.

:: Vgl. hierzu Mitsch, in: KK-OWiG, a.a.O., g 17, Rn 30 und 116.

:. Seitz/Bauer, in: Göhler, 17. Aufl. 2017, OWiG $ 46 Rn 9 m.w.N.tt Vgl. $ 155 GewO; Einzelheiten: TettingerlEnnuschat, in: Tettinger/V/ankÆnnuschat,
Gewerbeordnung, 8. Aufl. Z\j.l, GewO Einl. Rn 13ff./o Tettinger/ Ennuschat, in: Tettinger/lVankÆnnuschat, Gewerbeorfo*g, 8. Aufl. 2011,
GewO Einl. Rn 16f.

7e Gewerbeorfu*g, i. d. F. d. Bekanntmachung v. 22.02.7999 (BGBI. I S. 202), n¿.Ietú.
ge?ind. d. Gesetz v. 1,7.10.2017 (BGBI. I S. 3562).
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nommenen Berufen (2.8. Rechtsanwåilte) erübrigt sich die Frage, ob es sich um ein Gewer-

be i.S.d. $ 1 GewO handelt. Hingegen kann aus der Aufirahme oder Sheichung eines Beruß
in $ 6 GewO nicht auf den gewerblichen Charakter einer Tätigkeit i.S.d. g 1 GewO ge-

schlossen werden.so

Der Gewerbebegriff ist in $ 1 GewO nicht legaldefiniert, in Rechtsprechung rurd Literatur
haben sich jedoch Merkmale zur positiven Bestimmung und negativen Abgrenzung der Ge-

werblichkeit herausgebildet. Ein Gewerbe ist danach eine nicht sozial unwertige (generell

nicht verbotene), auf Gewinnerzielungsabsicht gerichtete und auf Dauer angelegte selbst-

st?indige Tätigkeit, die nicht zur Urproduktion, zu den Freien Berufen oder zur bloßen Ver-
waltung eigenen Vermögens zu rechnen ist.8l Das Bundesverwaltungsgericht @VerwG)
grenzt das vorliegend besonders relevante Merkmal der Verwaltung eigenen Vermögens von
der Ausübung eines stehenden Gewerbes nach dem Gesamtbild der Tåitigkeit unter Berück-
sichtigung der gewerberechtlichen Zielsetzung ab.82 Als Indizien ftir eine gewerbliche Tä-

tigkeit dienen unter anderem die Verftigbarkeit für kurzfristige Vermietungen, ein ftir Lang-
zeitvermietungen unüblich hoher Einsatz an Kapital, Arbeitslaaft und Organisation sowie

das Auffreten nach außen, sodass im Einzelfall ein Gewerbe i.S.d. $ I GewO vorliegen
kar¡n.83

Auch \ryenn der Begriff des Gewerbes in $ 1 GewO nicht ausdrücklich gesetzlich definiert
ist, so ist der Anwendungsbereich der GewO dennoch durch das zu $ 1 GewO von der

Rechtsprechung entwickelte Verst¿indnis des Gewerbebegriffs, die Festlegung des Anwen-
dungsbereichs in $ 6 GewO und die verfassungsrechtliche Kompetenzzuweisung in Art.74
Nr. 11 GG vorgegeben. Die kurzzeitige Vermietung von \Mohnungen an Feriengäste ist nach

diesen Vorgaben nicht von vorneherein vom Anwendungsbereich der bundesgesetzlichen

Regelungen der GewO ausgenommen und karur je nach Vorliegen der Merkmale des Ge-

werbebegrifß im Einzelfall ein Gewerbe i.S.d. $ 1 GewO darstellen, sodass die bestehenden

bundesgesetzlichen Regelungen zum Gewerberecht anwendbar sind. Eine von $ 1 GewO

abweichende landesgesetzliche Definition des Gewerbebegrifß bei kurzzeitiger Vermietung
von Wohnungen an Feriengäste würde dazu frihren, dass der Landesgesetzgeber sich über
die bundesgesetzlichen Bestimmungen zum Begrifßverständnis i.S.d. $ I GewO rurd zum
Anwendungsbereich der GewO hinwegsetzen würde. Daher kommt ein solches Vorgehen

\¡/egen des Vorrangs des Bundesrechts (Art. 31 GG) nicht in Betracht.

:: Tefiinger/ Eruruschat, in: Tettinger/lVankÆnnuschat, a.a.O.,GewO, $ 1 Rn 6.or BVerwG Beschl. v. 11.03.2008, 6 B 2/08: BeckRS 2008, 34259 Rn 5 m.w.N. Rspr.82 BVerwG, 26.01.1993, 1 C 25¡gL: NVwZ 7gg3, 775; Zur Zielsetzung des Gewerbe-
rechts: BVerwG, 24. 6. 1976,I C 56174: NJ'W 1977, 772, 773.83 BVerwG, 26.0l.1993, 1 c 25/91,: NVwZ lgg3, 775, 776; wndof[er, in: v/ider die
Zweckentfremdung - Ordnungsrechtliche Grenzen der,,sharing Economy" bei kurzfris-
tigen Vermietungen, LKV 2016 ,337,338.
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Soweit die private kurzfristige Vermietung von'Wohnungen an Feriengäste den Betrieb ei-
nes Gewerbes i.S.d. $ 1 GewO darstellt, unterliegen die Vermietenden der Anzeigepflicht

aus $ 14 Abs. 1 GewO.sa Danach ist die Aufrrahme eines stehenden Gewerbes der zuständi-
gen Behörde anzrneigen. Die Anzeigepflicht ist gemåiß $ 146 Abs. 2 GewO bußgeldbe-

wehrt.

6.2 Ab \¡¡arin unterliegen private Vermieter dem Handelsrecht und was ergibt sich dar-

aus?

Da sich das Handelsrecht aus vielfÌiltigen Rechtsquellen speist und je nach Begrifßver-
ständnis neben den Regelungen im Handelsgesetzbuch (HGB) 85 sowie unionsrechtlichen

Bestimmungen unter anderem auch zivilprozessuale oder wettbewerbsrechtliche Vorsch¡if-
ten dem Handelsrecht zugeordnet werden kön:ren, ist eine allgemeine Aussage darüber, was

sich für Vermietende von Wohnungen an Ferieng?iste aus dem Handelsrecht ergibt, nicht
möglich. Im Folgenden \¡rird überblickartig auf die Bestimmungen des HGB eingegangen.

Die Kaufmannseigenschaft hat im HGB an verschiedenen Stellen Bedeutung. Exemplarisch

können die Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister ($ 29 HGB) und die Pflicht zw
Buchführung ($ 238 HGB) genannt werden. Für Kaufleute gelten unter anderem Besonder-

heiten im Hinblick auf Vertrauensschutz (2.8. $ 15 HGB), Privatautonomie (2.8.$ 350

HGB) und Sorgfaltsobliegenheiten (2. B. $ 362 HGB). Die Kaufrnannseigenschaft kann

durch den Betrieb eine Handelsgewerbes begründet werden, das nach Art und Umfang einen

in kautnåinnischer Weise eingerichteten Geschåiftsbetrieb erfordert ($ I HGB) oder freiwil-
Iig in das Handelsregister eingetragen \¡/fud ($$ 2, 3 HGB). Ferner liegt sie bei dem Behieb

eines eingetragenen Gewerbes ($ 5 HGB) oder kraft Gesellschaftsform ($ 6 HGB) vor.

Gemåiß der gesetzlichen Definition in $ 1 HGB ist notwendigerweise als ,,Kaufmann" anzu-

sehen, wer ein Handelsgewerbe betreibt ($ I Abs. 1 HGB). Ein Handelsgewerbe ist jeder

Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Untemehmen nach Art oder Umfang einen in kauf-
måinnischer'Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert ($ 1 Abs. 2 HGB). Der
Begriff des Gewerbebetriebs ist nach stÊindiger Rechtsprechung des BGH für jedes Gesetz

selbstståindig nach Inhalt und Zweck der jeweiligen Vorschrift und unabhzingig vom Ver-
ständnis des Begriffs in anderen Rechtsgebieten zu bestimmen.s6 Der Gewerbebetrieb ist im
HGB nicht gesetzlich definiert. Ein Gewerbebetrieb im Sinne des HGB setzt im Allgemei-
nen eine erkennbar planmåißige, auf Dauer angelegte, selbstständige, auf Gewinnerzielung

:i Ygl. z.B. S/indoffer, a.a.O. in: LKV 2016,337,33g.ð) Handelsgesetzbuch v. 10.05.1897 (RGBI. S. 219), nietztgeåind. d. Gesetz v. 18.07.2017
(BGBI. rs.274s).

86 ÈGu, t6. 3.20oo,vll zR 324/gg:NJW2000, 1940, lg4lm.w.N.
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ausgerichtete oder jedenfalls wirtschafrliche Tåitigkeit am Markt unter Ausschluss freiberuf-

licher, wissenschaftlicher und ktinstterischer Tåitigkeit voraus.87

Bei Nutzung von Immobilian¡ermögen wird vor allem bei Einzelpersonen und nicht einge-

tragenen Personenhandelsgesellschaften zur negativen Abgrenzung des Gewerbebetriebs die

bloße Vermögensverwaltung als typologische wirtschaftliche Betätigrmgsform herangezo-

gen. Die Vermietung von Eigentumswohnungen erhåilt erst dann gewerblichen Charakter,

wenn der Vermietende die Absicht hat, sich aus der Vermietung eine auf Gewinn gerichtete,

dauernde und berufsmåißige Erwerbsquelle zu schaf[en.88 Wenn das Unternehmen nach Art
und Umfang eine kaufm¿innische Einrichtung erfordert, liegt ein Handelsgewerbe vor, wobei

$ I Abs. 2 HS.2 HGB für Gewerbebetriebe eine gesetzliche Vermutung statuiert. Die Erfor-

derlichkeit der kauûnännischen Einrichtung beurteilt sich grundsåitzlich nicht nach festen

Schwellenwerten ba¡r. absoluten GrülJen, sondern qualitativ r.rnd quantitativ unter typologi-

scher Betrachtungsweise nach Verkehrsanschauung r¡rd Gesamtbild.se ln der Præris wird

laut Literatur dennoch tendenziell zur Orientierung insbesondere eine Umsatzschwelle her-

angezogen, die gegenw?irtig bei 250.000 € Jahresumsatz liegen därfte.eo

6.3 Ab welchem Umsatz oder welcher Zahl.von Übernachtungen ist dies gewerbesteuer-

pflichtig?

Steuergegenstand der Gewerbesteuer ist gemliß $ 2 Abs. 1 S. I Gewerbesteuergesetz (Ge-

wStG)el ein stehend.er Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird. Unter Gewerbe-

betrieb ist ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommenssteuergesetzes (EStG)e2

zu verstehen, $ 2 Abs. 1 S. 2 GewStG. Für das Vorliegen des Gewerbebetriebs spielt auch

die Rechtsform der unternehmerischen Betätigung eine Rolle (vgl. $ 2 Abs. 2 und 3 Ge-

wStG). Bei einzelnen Vermieterinnen und Vermietem, die als natürliche Personen'Wohnun-

gen an Feriengäste über Onlineplattformen oder Printmedien kurzfristig anbieten, dtirfte die

Vermietung in der Regel als Einzelunternehmer erfolgen. Bei Einzelunternehmen wird ein

Gewerbebetrieb durch gewerbliche Tätigkeit begrändet ($ 2 Abs. 1 S. 2 GewStG i.V.m. $ 15

Abs.2, Abs. I S. 1Nr. I EStG).

:'" Hopt, in: BaumbachÆIopt, 37. Aufl. 2O\6,HGB $ 1 Rn 12.
öo Ygl. z. B. BGH 10.06.1974, VII ZR 44/7I:NJW 1974,1462;

Kindler, in: Ebenrot]-/Boujong/JooslStrohn, 3. Aufl. 2014, HGB, $ I Rn 34.

:: Hopt, in: BaumbachÆIopt,37-.4ufl.2016, HGB g I Rn 23.

:: Kindler, in: EbenrothlBoujong/JooslStrohn, 3. Aufl. 201,4,HG8, $ I Rn 52 m.w.N.el I. d. F. d. Bekanntmachung ro. 1S.1O.ZOO2 (BGBI. I S. 4167), z,¿l&ngeänd. d. Gesetz v.
27 .06.2017 (BGBI. I S. 207 4).

e2 I. d. F. ¿. gÈkanntmachung v. 08.10.2009 (BGBI. I S. 3366, ber. I2009 S. 3862), øùetzt
geåind. d. Gesetz v. 17.08.2017 (BGBI. I S. 3214).
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Gewerbebehieb im Sinne des $ 15 Abs. 2 EStG ist eine selbständige nachhaltige Betätigung,

die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am

allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, wenn sie weder als Ausübung von Land- und

Forstwirtschaft noch als Ausübr.rng eines freien Berufs noch als eine andere selbständige

Arbeit a¡lzusehen ist. Bei der Vermietung von einzelnen \Mohnungen an wechselnde Ferien-
gäste ist in Abgrenzung nn nicht gewerbesteuerpflichtigen privaten Vermögensverwaltung

zudem erforderlich, dass die Vermietung die Grenze zur Gewerblichkeit überschreitet.e3 Der
Bundesfinanzhof @F$ hæ eine gewerbliche Vermietung unter anderem angenommen,

wenn Eigentumswohnungen vermietet werden, die für kurzfristiges Wohnen voll eingerich-

tet und ausgestattet sind, in einem Feriengebiet im Verbund mit einer Vielzaht gleichartig

genutzter Wohnungen liegen r:nd die'Werbung und Vermietung einer Fe¡iendienstorganisa-

tion tibertragen wurde. Außerhalb einer Ferienanlage kann die Vermietung gewerblich sein,

wenn die Wohnung in hotelmäßiger \Meise angeboten wird, d.h. für die jederzeitige, auch

kurzfristige Überlassung an Gäste vorgehalten wird und insbesondere sachliche und perso-

nelle Vorkehrungen getroffen werden, die es gestatten, auch Gåiste ohne vorherige Buchung

aufzunehmen.ea Durüber hinaus kann sich die Gewerblichkeit auch aus Zusatzleistungen

ergeben, die vergleichbar einem Beherbergungsbetrieb eine unternehmerische Organisation

erfordern.95

Wird bei der Vermiehrng von'Wohnungen die Grenze zur gewerblichen Betätigung im Sin-

ne des GewStG im Einzelfall überschritten und werden steuerbare EinkÍinfte aus Gewerbe-

betrieb erzielt ($ 15 Abs. 2 EStG), können diese neben der Einkommenssteuer auch der Ge-

werbesteuer unterliegen. Die Besteuerungsgrundlage bildet der Gewerbeerkag ($ 6 Ge-

wStG), der gemåiß $$ 7ff GewStG zu ermitteln ist. ln $ 11 GewStG sind Freibeträge gere-

gelt, welche den Gewerbeertrag reduzieren. 'Wenn z. B. natürliche Personen Einkünfte aus

Gewerbebetrieb erzielen, die den Gewerbeertrag um den Freibehag von 24.500 € im Kalen-
derjahr übersteigen, unterliegen sie neben der Einkommenssteuer (vgl. $$ 21 Abs. l, S. 1.

Nr. 1, 15 Abs. 2 EStG) auch der Gewerbesteuer (vgl. g 11 Abs. 1 S. 3 GewStG).e6

e3 Vgl. BFH, Beschl. v.28.09.2010, X B 4211,0: BeckRS 2070,25016624 Rn 4 m.w.N.;
FG Berlin-Brandenbwg, Urt. v. 24.1I.2016 - 9 K 9292/13: DSTRE 2018,82, NZB ein-
gelegt: BFH Az. lIlB 20117.

e4 vgl. BFH, Urt. V,14.01.2004,I*F.7102 = BeckRS 2004,2500340g; BFH, Beschl. v.
17.03.2009,IV B 52t08.

e5 Ygl. z. B. bei Dauervermietung von Zimmem: BFH, llrt. 21.1,2.1976, VIII R Z7/!2 :
NJW 1977,1472; FG Berlin-Brandenburg,20.0l.20l0,1,4 K 1355/06 B : BeckRS 2012,
95321.

e6 Einzelheiten: Kußmaul/Kloster, in DStR 2076,1280, Sharing Economy: Versteuerung
der privaten'Wohnraum(unter)vermietung im Zwielicht?
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7 ZlFrageT:
Entspricht es dem verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz,'wenn gewerblich ge-
meldete Hotels, Hostels und Pensionen anr Abführung der City Tan, der Steuern und
Sozialabgaben sowie der Einhaltung von Brandschutz und Hygiene verpflichtet sind
und Privatvermieter nicht in diesem Sinne behandelt werden?

Der allgemeine Gleichheitssatz gemäß Art. 3 Abs. I GG und Art. 10 Abs. I VvBe7, wonach
alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, ist vorliegend nicht einschlägig. Nach seinem
Regelungsgehalt verbietet es der Gleichheitssatz, Gleiches ungleich urd Ungleiches gleich
zu behandeln. Die Beeinträchtigung des Gleichheitssatzes setzt daher eine gnterschiedliche

Behandlung arueier vergleichbarer Sachverhalte voraus. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) ist für eine gebotene Gleichbehandlung erforderlich, dass
es sich bei den Vergleichsgruppen um im Wesentlichen gleiche Sachverhalte handeltes. Da-
ran fehlt es bei Bestimmungen, die verschiedenen rechtlichen Ordnungsbereichen zugehörig
sind r¡rd in anderen systematischen Zusammenhåingen stehen.ee Ebenso liegt es hier, sodass
der Schutzbereich des Gleichheitssatzes nicht eröffrret ist. Hotels, Hostels, pensionen bzw.
ih¡e Betreibenden unterscheiden sich gerade in vielerlei Hinsicht von privaten Ferienunter-
känften bzrv' privat Vermietenden. lnsbesondere die oben aufgezeigten untersc¡iedlichen
Ausprägurgen der kurzfristigen Vermietung und ihre im Kontext der jeweiligen Norm vor-
zunehmende rechtliche Abgrenzung ztn Gewerblichkeit machen deutlich, dass die einzelnen
Sachverhalte gerade nicht im Wesentlichen gleich sind. Auch die bauplanungsrechtliche
Unterscheidung nach einzelnen Nutzungsarten und die speziellen bauordnungsrechtlichen
Vorgaben für Beherbergungsstätten ab einer bestirnmten Größe veranschaulichen, dass diese
Normen nur fiir bestimmte Sachverhalte anzuwenden sind, die z. B. mit spezifischen Gefah-
ren verbunden sind. Darüber hinaus sind hier unterschiedliche Rechtsmaterien wie das Bau-
ordnungsrecht sowie Landes- und Bundessteuern betro.ffen, die unterschiedliche Schutzzwe-
cke verfolgen und deshalb systematisch nicht gleichgestellt werden können.

e7 Verfassung von Berlin v.23.11.1995 (GVBI. 5.77g),

^, _ry!"t4geåind. d. Art. 1, 13. Än¿C v.22.03.2016 (GVBI. S. lt4).
'" BVerfG, Beschl. v.24.01.2012, 1 BvR r299l0s: BVerfGE 130,151 Rn 95
"' BVerfG, Beschl. 19.12.2012, 1 BvL l8/11 : BVerfGE l33,1Rn 63.

Seite 23 von 28



m. Ergebnis

I. Zu Frage I: Síehe Teil I des Gutachtens

2. ZuFrage2:

2.1. Könnten die Interneþlattform-Firmen verpflichtet werden, Steuern und Abga-

ben, die die Vermieter zu entichten haber¡ zentral einzutreiben und an die Steu-

erbehörden des Landes Berlin zenhal abzufübren?

Welche Regelungen müssten in Berlin eingeführt werden, um eine solche Ver-
pflichtung zu erwirken?

Können die Interneþlattform-Firmen rechtlich verpflichtet werden, die City Tax

zental von den Plattformnutze,rî einnrziehen und dem Land Berlin zu überwei-

sen?

Eine Steuerschuld der Betreibenden von Onlineplattformen, die sie zur Entrichturg der

Übemachtungssteuer an die Finanzåimter des Landes Berlin verpflichten wtirde, ist im Über-

nachtungssteuergesetz des Landes Berlin nicht angeordnet. Vielmehr bestimmt $ 2 Abs. I
ÜnStG, dass Steuerschuldner die Beherbergungsbetriebe sind, zu denen auch Vermieterin-

nen und Vermieter von Ferienunterkünften zåihlen. Für den Landesgesetzgeber ist jedoch

grundsåitzlich die Möglichkeit eröffiret, eine Steuerentichtungspflicht i.S.d. $ 43 S. 2 AO
anzuordnen. 'Werden durch eine entsprechende Ausgestaltung im Übemachtungssteuerge-

setz die Plattformbetreibenden als Steuerentrichtungspflichtige bestimmt, hätten sie die vom

Beherbergungsbehieb geschuldete Steuer auf dessen Rechnung einzubehalten und abzufüh-

ren. Infolge des Umstandes, dass manche Onlineplattformen im Ausland ansässig sind,

könnte die Geltendmachung von steuerrechtlichen Ansprächen jedoch im Einzelfall schwie-

rig sein.

Neben der Steuerschuld der Beherbergungsbetriebe kommt grundsätzlich eine steuerliche

Haftungsschuld der Plattformbeheibenden aufgrund einer hierftir gesetzlich anzuordnenden

Steuerentrichtungspflicht in Betracht. Insoweit wåire es auch denkbar, im Übernaclrtungs-

steuergesetz eine Gesamtschuld der Beherbergungsbetriebe und der Onlineplattformen i.S.d.

$ 44 AO druch den Landesgesetzgeber anzuordnen.

Im Hinblick auf die Umsatzsteuer kommt eine Steuerschuld der Onlineplattformen ftir die
Umsätze aus Beherbergungsleistungen regelm?ißig nicht in Betracht. Die zur übemach-
tungssteuer aufgezeigten Ansätze, speziell die Onlineplattformen zur Entrichtung und Ab-
führung von Steuem aus der kurzfristigen Vermietung von'Wohnungen z;tr verpflichten, sind
auf die Umsatzsteuer nicht überhagbar. Das Umsatzsteuerrecht liegt in der Kompetenz des

Bundesgesetzgebers und ist in besonderem Maße durch das europäische Mehrwertsteuer-
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recht vorgegeben. Eine landesgesetzliche Ausgestaltung im Bereich der Umsatzsteuer

kommt daher nicht in Betracht.

2.2. V/ie ist die ab 1. Januar 2018 in Dortmund geltende Regelung rechtlich zu be-

werten?

Eine rechtliche Bewertung der laut Presseberichten getoffenen Vereinbarung zrvischen der

Stadt Dornnund und der Intemetplattform Airbnb über die automatisierte Einziehung von

Beherbergr:ngsabgaben ist nicht möglich, da sie dem WPD nicht zug?inglich ist. Angesichts

der unterschiedlichen landesgesetzlichen Regelungen zur sog. Bettensteuer ist zudem rwei-
felhaft, ob dieser Einzelfall auch auf das Land Berlin überhagbar ist.

2.3. Welche gesetzlichen oder untergesetzlichen Änderungen müssten hierfür ggf. in
Berlin erfolgen?

Ftir eine Vereinbarung zwischen dem Land Berlin und dem Betreibenden einer Onlineplatt-

form über die Einziehung der Übernachtungssteuer kommt grundsätzlich eine Vereinbarung

in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages in Betracht. Neben den Regelungen des

Verwaltungsverfahrensrechts zu den öffentlich-rechtlichen Verträgen sind zusätzlich die

Besonderheiten des Besteuerungsverfahrens zu beachten. Da der Steueranspruch grundsätz-

lich nicht zur Disposition der Finanzbehörden steht, wåire der Abschluss eines öfflentlich-

rechtlichen Vertrages im Besteuerungsbereich nur sehr eingeschråinkt möglich, wenn auch

nicht schlechthin unzulässig. Neben den Grundsätzen der Abgabenordnung wåiren im Land
Berlin insbesondere die Vorgaben des Übernachtungssteuergesetzes zu berticksichtigen.

Unter Beachtung dessen verbleibt im Einzelfall möglicherweise Raum ftir eine Vereinba-

rung zrvischen dem Land Berlin und dem Betreibenden einer Onlineplattform.

3. Zu Frage 3: Siehe Teíl I des Gutachtens

4. ZuFrage 4

Inwieweit sind die Interneþlattform-Firmen verpflichtet, nur die Angebote aufzuneh-

men, die bei Vorliegen der typischen Eigenschaften einer Beherbergungsbetriebs auch

die Vorgaben der Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (Betriebs-

Verordnung-BetrVO) zu ,,Abschnitt 2 Beherbergungsstätten" insbesondere hinsichtlich
Brandschutz und Barrierefreiheit einhalten?

Welche gesetzlichen oder untergesetzlichen Regelungen müssten in Berlin eingeführt
werden, um eine solche Verpflichtung zu erwirken und wåiren diese rechtlich zulässig?
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Die Plattformbetreibenden sind nach geltender Rechtslage gesetzlich nicht verpflichtet, nur
die Angebote aufzunehmen, die bei Vorliegen der typischen Eigenschaften auch die Vorga-

ben der Betiebsverordnung für Beherbergungsstätten erfüllen. Ftir eine lnanspruchnatrme

der Plattformbetueibenden im Rahnren bauordnungsrechtlicher Maßnahmen fehlt ein Bezug

ihrer T?itigkeit zur baulichen Anlage. Zudem ersteckt sich der Anwendungsbereich der

$$14trBeh-VO nicht auf s?imtliche Gebäude mit Wohnungen oder Ferienwohnr.rngen, son-

dern nur auf solche, die als Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Betten genutzt werden.

Gerade der Umstand, dass diese Vorgaben für besonders gewerblich geprägte Fälle von Fe-

rienunterkünfren bestimmt sind, spricht gegen eine pauschale ordnr¡rgsrechtliche Zurech-
nung von Verstößen gegen die Betr-VO auf die Betreibenden von Online-Plattformen.

Angesichts der bestehenden Eingrifßinstrumente der zuståindigen Behörden und der

ordnwrgsrechtlichen Wertungen bestehen gegen die gesetzliche Einführung einer solchen

Verpflichtung rechtliche Bedenken.

5. ZuErage 5:

'Welche Verhältnismäßigkeitserfordernisse hätte der Gesetzgeber bei der Bestimmung

der Höhe von Zwangs- und Bußgeldern im Falle gesetzeswidriger Vermietungen grund-

sätzlich zu beachten?

Der im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) verankerte Grundsatz der Verh?iltnismäßig-

keit findet im Ordnungswidrigkeitenrecht an verschiedenen Stellen seine Ausprägung, unter
anderem auch bei der Höhe der Geldbuße. So darf der Bußgeldrahmen im Mindestmaß die

Vorgabe in $ 17 Abs. 1 OWiG nicht unterschreiten. Hingegen kann ein von g 17 Abs. I
OWiG abweichendes Höchstmaß anderweitig gesetzlich geregelt werden. Die konkrete

Bemessung im Einzelfall ist nicht vom Landesgesetzgeber vorzunehmen, sondem liegt unter
Beräcksichtigung der Grundsatze in $ 17 Abs. 3, 4 OIViG im pflichtgemåißen Ermessen der

zuståindigen Stelle. Darüber hinaus findet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch bei der

Anordnung und Durchführung von Zwangsmaßnahmen Anwendung.

6. ZuErage 6:

Ab warur gelten Vermieter als Berußvermieter, die gewerblich handeln?

V/elche gesetzliche Regelung oder Rechtsauslegung definiert eine Grenzziehung und

kann die Definition landesgesetzlich bestimmt ba¡r. verêindert werden?

Welche gewerbsmåißigen Pflichten entstehen aus der professionellen Vermietuns?

Im Gewerberecht werden die Begriffe ,,beruflich" und ,,gewerb1ich" nicht als gleichgesetzt
verstanden, sodass bei einer bestimmten beruflichen Tätigkeit nicht schon auf einen gewerb-
lichen Charakter geschlossen werden darf.
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Auch \¡/enn der Begriff des Gewerbes in $ 1 GewO nicht ausdrücklich gesetzlich definiert
ist, so ist der Anwendungsbereich der GewO als zenfrales bundesgesetzliches Regelungs-
werk dennoch durch das zu $ I GewO von der Rechtsprechung entwickelte Verst?indnis des

Gewerbebegriffs, die Festlegung des Anwendungsbereichs in $ 6 GewO und die ver-
fassnngsrechtliche Kompetenzzuweisr.rrg in Art.741.{r. 11 GG vorgegeben. Eine von $ 1

GewO abweichende landesgesetzliche Definition des Gewerbebegriffs bei kurzzeitiger
Vermietung von Wohnungen an Feriengäste wärde dazu führen, dass der Landesgesetzgeber

sich tiber die bundesgesetzlichen Bestimmungen zum Begrifßverständnis i.S.d. $ 1 GewO
und zum Anwendungsbereich der GewO hinwegsetzen würde, was angesichts des Vorrangs
des Bundesrechts (Art. 31 GG) nicht in Behacht kommt.

Soweit die kurzfristige Wohnraumvermieturg im Einzelfatl den Betrieb eines Gewerbes

i.S.d. $ I GewO darstellt, rurterliegen die Vermietenden der Anzeigepflicht aus $ 14 Abs. I
GewO, die gemåiß $ 146 Abs.2 GewO bußgeldbewehrt ist.

6.1 Ab wailt unterliegen private Vermieter dem Handelsrecht und was ergibt sich dar-

aus?

Eine allgemeine Aussage darüber, was sich für Vermietende von Wohnungen an Feriengäste

aus dem Handelsrecht ergibt, ist angesichts der vielfriltigen Rechtsquellen nicht moglich. Im
Handelsgesetzbuch sind an die Kaufinannseigenschaft unterschiedliche Rechte, Pflichten
und rechtliche Besonderheiten geknüpft. Grundsätzlich ist als Kaufmann i.S.d. g 1 HGB
anzusehen, wer ein Handelsgewerbe betreibt, wobei für Gewerbebetriebe eine gesetzliche

Vermutung spricht. Der Gewerbebetrieb ist im HGB nicht gesetzlich definiert. In der Recht-
sprechung haben sich bestimmte Merkmale herausgebildet, mit denen unter anderem die
Vermietung von'Wohnungen von der bloßen Vermögensverwaltung abgrenzt werden kann.
Die Beurteilung im Einzelfall erfolgt insbesondere anhand einer typologischen Betrach-
tungsweise und des Gesamtbildes. Eine Grenzziehung anhand einzelner fester Größen ist
gesetzlich nicht vorgesehen. In der Præris wird zur Orientierung tendenziell dennoch eine

Umsatzsschwelle herangezogen, die nach der Literatur derzeit bei etwa 250.000 € Jahres-
umsatz liegen soll.

6.2 Ab welchem Umsatz oder welcher Zahl von Übernachtungen ist dies gewerbe-

steuerpflichtig?

Ein der Gewerbesteuerpflicht unterliegender Gewerbebetrieb setzt ein gewerbliches Unter-
nehmen i.S.d. EStG voraus, das bei Einzelunternehmen auf Grund von gewerblicher Tätig-
keit angenommen wird ($ 2 Abs. 1 GewStG). Der Begriff des Gewerbebetriebs bestimmt
sich nach $ 15 Abs. 2 EStG und den ausdifferenzierten Abgrenzungskriterien der Rechtspre-
chung. 'Werden 

danach steuerbare Einkünfte aus Gewerbebekieb erzielt, die den Gewerbeer-
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trag z.B. bei natürlichen Personen um den Freibehag von 24.500 € im Kalenderjahr über-
steigen, unterliegen sie neben der Einkommenssteuer auch der Gewerbesteuer.

7. ZuFrageT:

Entspricht es dem verfassrurgsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz, wenn gewerblich
gemeldete Hotels, Hostels und Pensionen zîur Abftihrung der City Tar<, der Steuern

und Sozialabgaben sowie der Einhaltung von Brandschutz und Hygiene verpflichtet
sind rurd Privatvermieter nicht in diesem sinne behandelt werden?

Der Schutzbereich des allgemeinen Gleictrtreitssatzes gemäß Art. 3 Abs. 1 GG und Art. l0
Abs. I VvB ist vorliegend nicht eröfhet. Denn es fehlt an vergleichbaren Sachverhalten, die
eine Gleichbehandlung gebieten würden. Hotels, Hostels, Pensionen bzrv. ihre Betueibenden

unterscheiden sich gerade in vielerlei Hinsicht von privaten Ferienunterktinften bnv. privat
Vermietenden, wie dies auch die einzelnen gesetzlichen Unterscheidungen der n¿, Grunde
gelegten Sachverhalte zeigen. Darüber hinaus sind hier unterschiedliche Rechtsmaterien wie
das Bauordnungsrecht sowie Landes- und Bundessteuern betroffen, die unterschiedliche
Schutznvecke verfolgen und deshalb systematisch nicht gleichgestellt werden können.

Baasch e
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